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 Diskussion um Erfordernis einer behördlichen 
Durchsetzung in Ergänzung der 
zivilrechtlichen Durchsetzung

 Vorentwurf 9. GWB-Novelle: 
Durchsetzungsbefugnisse

 9. GWB-Novelle: „Brückenlösung“

Einführung

05.10.2017
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 Nach § 32e Absatz 4 werden die folgenden 
Absätze 5 und 6

 angefügt:
 „( 5) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend bei 

begründetem Verdacht des Bundeskartellamts auf 
 erhebliche, dauerhafte oder wiederholte Verstöße 
 gegen verbraucherrechtliche Vorschriften, 
 die nach ihrer Art oder ihrem Umfang die Interessen einer 

Vielzahl von Verbraucherinnen und Verbrauchern 
beeinträchtigen. 

 Dies gilt nicht, wenn die Durchsetzung der 
Vorschriften nach Satz 1 in die Zuständigkeit 
anderer Bundesbehörden fällt.“

Sektoruntersuchungen
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 Absatz 4 gilt mit der Maßgabe, dass die 
Regelungen zum Betreten von Räumlichkeiten 
der Betroffenen zum Zwecke der 
Einsichtnahme und Prüfung von Unterlagen 
gemäß § 59 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3, 
Absätze 2 und 3 sowie die Regelungen zu 
Durchsuchungen nach § 59 Absatz 4 keine 
Anwendung finden.

Sektoruntersuchungen
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 „(6) Der Anspruch auf Ersatz der 
Aufwendungen einer Abmahnung nach § 12 
Absatz 1 Satz 2 des Gesetzes gegen den 
unlauteren Wettbewerb ist ab der 
Veröffentlichung eines Abschlussberichts über 
eine Sektoruntersuchung nach Absatz 5 für 
vier Monate ausgeschlossen.“ 
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 „( 6) Absatz 1 Satz 4 und Absatz 2 gelten 
entsprechend

 für Streitigkeiten vor Gericht, die erhebliche, 
dauerhafte oder wiederholte Verstöße gegen 
verbraucherrechtliche Vorschriften zum 
Gegenstand haben, 

 die nach ihrer Art oder ihrem Umfang die 
Interessen einer Vielzahl von Verbraucherinnen 
und Verbrauchern beeinträchtigen. 

 Dies gilt nicht, wenn die Durchsetzung der 
Vorschriften nach Satz 1 in die Zuständigkeit 
anderer Bundesbehörden fällt.“

Amicus Curiae § 90 GWB
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 Unmittelbar nach Inkrafttreten wurde 
Beschlussabteilung „V“ eingerichtet

 Leiter: Prof. Dr. Becker

 Themen

 Diskussion über optimales Design der 
Verbraucherrechtsdurchsetzung wird in neuer 
Legislaturperiode weitergehen.

Ausblick


